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Bayerisches Staatsministerium für 
Umwelt und Verbraucherschutz 

 

 Unser Zeichen  München 
 63b-U8645.4-2018/2-35   22.02.2023 
    

Maßnahmenfestlegung für die Feldlerche im Rahmen der speziellen artenschutz-
rechtlichen Prüfung (saP) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Feldlerche (Alauda arvensis) ist bei vielen Vorhaben im Rahmen der arten-

schutzrechtlichen Prüfung zu berücksichtigten, regelmäßig werden zur Vermeidung 

von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen Maßnahmen festgesetzt. Um die 

Verfahren für Vorhabensträger, Planer und Vollzugsbehörden zu erleichtern und zu 

beschleunigen werden im folgende Hinweise mit der Bitte um Beachtung gegeben.  

 

Die Feldlerche ist eine besonders geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 Buchstabe 

b, Doppelbuchstabe bb BNatSchG, europäische Vogelart nach Art. 1 Richtlinie 

2009/147/EG (Vogelschutz-Richtlinie). Für sie gelten die Zugriffsverbote des § 44 

Abs. 1 BNatSchG zum Schutz des einzelnen Tiers (Nrn. 1 und 2) und zum Schutz 

der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (Nr. 3).  

Nach § 44 Abs. 5 S. 2 Nr. 3 BNatSchG liegt ein Verstoß gegen das Verbot der Be-

schädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nicht vor, wenn im räumlichen Zu-

sammenhang die ökologische Funktion der vom Vorhaben betroffenen Fortpflan-

zungs- und Ruhestätte weiterhin erfüllt wird. Dies kann durch sog. CEF-Maßnahmen 

/ Maßnahmen zur dauerhaften Erhaltung der ökologischen Funktion („continuous 

ecological functionality measures“) sichergestellt werden. Wenn die Anforderungen 
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einer CEF-Maßnahme im Einzelfall nicht erfüllbar sind und ein Vorhaben mit einem Verstoß 

gegen die Zugriffsverbote verbunden ist, kann es nur über eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 

BNatSchG zugelassen werden. Um die Geltung der Zugriffsverbote und Ausnahmevoraus-

setzungen qualifiziert und rechtssicher prüfen zu können, wurde das Instrument der speziel-

len artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) entwickelt. Einzelheiten dazu werden in der Ar-

beitshilfe „Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung – Prüfablauf“ des LfU erläutert. 

 

Bei der Sicherstellung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätte durch 

CEF-Maßnahmen ist die rechtzeitige Herstellung der Maßnahme maßgeblich, so dass die 

Wirksamkeit zum Zeitpunkt des Eingriffs besteht und dadurch kein Verlust der ökologischen 

Funktionalität der Lebensstätte eintritt. Die Abstände von Maßnahmen zu Vertikalstrukturen 

sind Minimalanforderungen und so formuliert, um die kurzfristige Umsetzbarkeit und Wirk-

samkeit dieser Maßnahmen zu gewährleisten, womit auch ein begleitendes Monitoring ent-

fallen kann. Bei Abweichungen von diesen Anforderungen ist wegen der Prognoseunsicher-

heit die Wirksamkeit der CEF-Maßnahmen und damit auch nicht mehr die Planungssicher-

heit in ausreichendem Umfang gegeben. Von den Vorgaben kann in begründeten Ausnah-

mefällen abgewichen werden, z.B. wenn die Erforderlichkeit und Wirksamkeit von Maßnah-

men durch ein begleitendes Monitoring sichergestellt wird.  

 

 

Dieses Schreiben mit Anlage wird im Infoportal Naturschutz eingestellt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Pain 

Ministerialrat

https://www.lfu.bayern.de/publikationen/get_pdf.htm?art_nr=lfu_nat_00347
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Bayerisches Staatsministerium für 
Umwelt und Verbraucherschutz 

 Anhang zum UMS Az. 63b-U8645.4-2018/2-35 vom 22.02.2023 

 

CEF-Maßnahmen für die Feldlerche in Bayern: 

 

 

Inhaltsangabe: 

1. Anforderung an die Lage der Maßnahmen 

2. CEF-Maßnahmen 

2.1. Kurzfristig wirksame Maßnahmen 

2.1.1. Lerchenfenster mit Blüh- und Brachestreifen 

2.1.2. Blühfläche / Blühstreifen mit angrenzender Ackerbrache 

2.1.3. Erweiterter Saatreihenabstand 

2.2. Mittel- bis langfristig wirksame Maßnahmen 

2.2.1. Extensives Grünland mit angrenzendem Getreidestreifen 

2.2.2. Anlage oder Entwicklung von Extensivgrünland 

 

 

1. Anforderungen an die Lage der Maßnahmen: 

 

 Anzustreben ist die möglichst direkte räumliche Nähe zu bestehenden Vor-

kommen, da hieraus die Attraktionswirkung der Maßnahme gesteigert wird 

und somit die Erfolgsaussichten der Maßnahme deutlich erhöht sind. Teilflä-

chen sind in möglichst geringem Abstand zueinander innerhalb eines mög-

lichst eng umgrenzten Raumes von ca. 3 ha Gesamtgröße umzusetzen. 

 Offenes Gelände mit weitgehend freiem Horizont, d. h. wenige oder keine 

Gehölze oder anthropogene Strukturen (Ortsränder, Einzelgebäude, usw.); 

 Hanglagen nur bei geringer Neigung bis 15° übersichtlichem oberem Teil, 

keine engen Tallagen; 

 Lage von streifenförmigen Maßnahmen nicht entlang von frequentierten 

(Feld-)Wegen und Straßen. Der Mindestabstand sollte 100 m nicht unter-

schreiten. 
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 Abstand zu Vertikalstrukturen  

o bei Einzelbäumen, Feldhecken: Abstand > 50 m (Einzelbäume, Feldhecken),  

o bei Baumreihen, Baumhecken, Feldgehölze: Abstand > 120 m 

o bei geschlossener Gehölzkulisse: > 160 m 

 Lage nicht unter Hochspannungsleitungen: die Feldlerche hält Mindestabstände von 

meist mehr als 100 m zu Hochspannungsfreileitungen ein. 

o bei einer Masthöhe bis 40 m: Abstand > 50 m 

o bei einer Masthöhe von 40 - 60 m: Abstand > 100 m 

o bei einer Masthöhe > 60 m: Abstand > 150 m 

o bei mehreren parallel geführten Hochspannungsleitungen, davon eine mit 

Masthöhe > 60 m: Abstand > 200 m 

 

 

2. CEF-Maßnahmen 

 

2.1. Kurzfristig wirksame Maßnahmen 

Auf Grund ihrer Charakteristik stehen diese Maßnahmen unmittelbar nach Umsetzung der 

Maßnahme als Lebensraum für die Feldlerche zur Verfügung. 

 

2.1.1. Lerchenfenster mit Blüh- und Brachestreifen: 

 

Flächenbedarf pro Revier:  

10 Lerchenfenster und 0,2 ha Blüh- und Brachestreifen / Brutpaar 

Abstand und Lage: 

 Lerchenfenster sowie Blüh- und Brachestreifen innerhalb eines Raumes von ca. 3 ha 

Gesamtgröße verteilt. 

 Abstand zu Vertikalstrukturen wie oben beschrieben 

Feldlerchenfenster: 

 nur im Winterweizen, keine Wintergerste, Raps oder Mais aufgrund fehlender Eig-

nung oder zu frühem Erntetermin; in der Regel kein Sommergetreide aufgrund zu ge-

ringer Aufwertungseignung 

 Anlage der Lerchenfenster durch fehlende Aussaat nach vorangegangenem Um-

bruch / Eggen, nicht durch Herbizideinsatz 
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 keine Anlage in genutzten Fahrgassen 

 Anzahl Lerchenfenster: 2 - 4 Fenster / ha mit einer Größe von jeweils min. 20 m² 

 im Acker Dünger- und Pflanzenschutzmittel (PSM)-Einsatz zulässig, jedoch keine 

mechanische Unkrautbekämpfung; Verzicht auf PSM ist jedoch anzustreben (Insek-

tenreichtum) 

 mindestens 25 m Abstand der Lerchenfenster vom Feldrand und unter Berücksichti-

gung der Abstandsvoraussetzungen zu vertikalen Strukturen 

 Rotation möglich: Lage jährlich bis spätestens alle 3 Jahre wechselnd 

Blüh- und Brachestreifen: 

 aus niedrigwüchsigen Arten mit angrenzendem selbstbegrünenden Brachestreifen 

(jährlich umgebrochen, Verhältnis ca. 50 : 50); Streifenbreite mindestens 10 m 

 Streifen nicht entlang von versiegelten oder geschotterten Wegen sowie von Straßen, 

sondern im Feldstück anlegen 

 Blüh- und Brachestreifen: z. B. 20 m * 100 m oder 10 m * 200 m Größe (d. h. Min-

destlänge 100 m, Mindestbreite je 10 m für den Blühstreifen und den angrenzenden 

Brachestreifen) 

 auf Blüh- und Brachestreifen kein Dünger- und PSM-Einsatz sowie keine mechani-

sche Unkrautbekämpfung zulässig 

 Einsaat einer standortspezifischen Saatmischung regionaler Herkunft unter Beach-

tung der standorttypischen Segetalvegetation 

 reduzierte Saatgutmenge (max. 50-70 % der regulären Saatgutmenge) zur Erzielung 

eines lückigen Bestands, Fehlstellen im Bestand belassen 

 Keine Mahd, keine Bodenbearbeitung, es sei denn, der Aufwuchs ist nach dem ers-

ten Jahr dicht und hoch und dadurch kein geeignetes Feldlerchenhabitat mehr. Das 

ist insbesondere auf nährstoffreichen Böden und Lößböden der Fall. 

 Mindestdauer 2 Jahre auf derselben Fläche (danach Bodenbearbeitung und Neuan-

saat i. d. R. im Frühjahr bis Ende Mai) oder Flächenwechsel 

 bei Flächenwechsel Belassen der Maßnahmenfläche bis Frühjahrsbestellung, um 

Winterdeckung zu gewährleisten 

 

Die Maßnahme „Feldlerchenfenster“ entspricht der PIK-Maßnahme (siehe Arbeitshilfe Pro-

duktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen (PIK) des LfU 2014]): PIK, Seite 11-12: Maß-

nahme 2.1.3  

Die Maßnahme „Blühstreifen“ entspricht weitgehend LfU (2014): PIK, Seite 7-8: Maßnahme 

„2.1.1 Maßnahmen der extensiven Ackernutzung“ Ackerwildkrautstreifen / Brachestreifen 

bzw. insbesondere „2.1.3. Maßnahmen zur Schaffung artspezifisch geeigneter Habitate in 

Ackerlebensräumen“  

https://www.bestellen.bayern.de/shoplink/lfu_nat_00321.htm
https://www.bestellen.bayern.de/shoplink/lfu_nat_00321.htm
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Bei beiden Maßnahmen gelten die allgemeinen Mindestanforderungen nach „2.1.3 Maßnah-

men zur Schaffung artspezifisch geeigneter Habitate in Ackerlebensräumen“ (LfU 2014), 

d. h. keine Düngung, Verzicht auf Kalkung, keine Pflanzenschutzmittel (sofern bei der Maß-

nahmenart nicht anders vermerkt); keine Bearbeitung zwischen dem 15.3. und 1.7. 

 

2.1.2. Blühfläche / Blühstreifen mit angrenzender Ackerbrache 

 

Flächenbedarf pro Revier:  

0,5 ha / Brutpaar; Mindestumfang der Teilfläche 0,2 ha 

 

 lückige Aussaat, Erhalt von Rohbodenstellen 

 Breite bei streifiger Umsetzung der Maßnahme mindestens 20 m 

 Kein Dünger- und PSM-Einsatz sowie keine mechanische Unkrautbekämpfung zuläs-

sig 

 keine Mahd oder Bodenbearbeitung, kein Befahren 

 Umsetzung in maximal zwei Teilflächen je Revier möglich 

 Blühflächen, –streifen oder Ackerbrachen über maximal 3 ha verteilt 

 Rotation möglich: Lage jährlich bis spätestens alle 3 Jahre wechselnd 

 Abstand zu Vertikalstrukturen wie oben beschrieben 

 

Die Maßnahme „Blühstreifen“ entspricht weitgehend LfU (2014): PIK, Seite 7-8: Maßnahme 

„2.1.1 Maßnahmen der extensiven Ackernutzung“ den Ackerwildkrautstreifen / Brachestrei-

fen bzw. insbesondere „2.1.3. Maßnahmen zur Schaffung artspezifisch geeigneter Habitate 

in Ackerlebensräumen“  

Es gelten die allgemeinen Mindestanforderungen nach „2.1.3 Maßnahmen zur Schaffung art-

spezifisch geeigneter Habitate in Ackerlebensräumen“ (LfU 2014), d. h. keine Düngung, Ver-

zicht auf Kalkung, keine Pflanzenschutzmittel (sofern bei der Maßnahmenart nicht anders 

vermerkt); keine Bearbeitung zwischen dem 15.3. und 1.7. 

 

2.1.3. Erweiterter Saatreihenabstand: 

 

Flächenbedarf pro Revier:  

1 ha / Brutpaar; Mindestumfang der Teilfläche 1 ha 

 

 Sommergetreide, Winterweizen und Triticale 

 Wintergerste ist wegen des frühen Erntezeitpunktes ungeeignet 
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 Saatreihenabstand mindestens 30 cm 

 weder PSM- noch Düngereinsatz, keine mechanische Unkrautbekämpfung vom 15.3. 

bis 1.7. eines Jahres 

 keine Umsetzung in Teilflächen 

 Rotation möglich 

 Abstand zu Vertikalstrukturen wie oben beschrieben 

 

 

2.2. Mittelfristig entwickelbare CEF – Maßnahmen 

Die folgenden Maßnahmen sind in der Regel nicht kurzfristig herstellbar, da die Neuanlage 

bzw. Optimierung von Grünlandstandorten hin zu extensivem magerem Grünland je nach 

Standortvoraussetzungen mehrere Jahre in Anspruch nehmen kann.  

 Daher müssen in der Zwischenzeit bis zur Wirksamkeit der mittel- bis langfristigen 

Maßnahmen noch kurzfristige CEF-Maßnahmen umgesetzt werden.  

 Voraussetzung ist eine frühzeitige konzeptionelle Planung in einem größeren räumli-

chen Zusammenhang, z.B. in Teilgebieten einer Stadt oder Gemeinde. Ein geeigne-

tes Instrumentarium für diese konzeptionellen Überlegungen ist beispielsweise der 

Landschaftsplan. 

o Erhaltung, Sicherstellung und Neuschaffung extensiver bewirtschafteter Flä-

chen. 

o Einbringen von Saumbiotopen und Randstreifen. 

o Reduktion versiegelter Wirtschaftswege und Förderung von Grünwegen. 

 

Als Leitbild können dafür Produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen (PIK) dienen, 

wie sie in der Arbeitshilfe PIK des LfU (2014) als PIK „Maßnahmen zur Extensivierung, Ent-

wicklung und Erhaltung von artenreichem Dauergrünland“ dargestellt sind. 

 

2.2.1. Extensives Grünland mit angrenzendem Getreidestreifen 

Die Umsetzung dieser Maßnahme bietet sich vor allem in landwirtschaftlich kleinteilig ge-

nutzten Gebieten mit vorhandenem Grünlandanteil an. 

 

Flächenbedarf pro Revier:  

0,5 ha / Brutpaar; Mindestumfang der Teilfläche 0,2 ha 

Voraussetzung und Lage: 

 magere Standorte mit geringer Bodenwertzahl (bis 30) 
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 Mosaikartige Gestaltung von Flächen mit extensivem, lückigem Grünland und Getrei-

deanbau (weiter Saatreihenabstand mit mindestens 30 cm) 

 Getreidestreifen und extensives Grünland aneinander angrenzend 

 Umsetzung in maximal zwei Teilflächen je Revier möglich 

 Abstand zu Vertikalstrukturen wie oben 

Extensives Grünland: 

 Streifenbreite mindestens 10 m 

 Mindestflächenanteil 0,2 ha 

 Bei Aushagerung: Mahd nicht vor dem 01.07., keine Düngung, kein PSM 

 Bei Neuanlage: Lückige Aussaat, Rohbodenstellen belassen; Mahd nicht vor dem 

01.07., keine Düngung, kein PSM 

Getreidestreifen: 

 Streifenbreite mindestens 10 m 

 Mindestflächenanteil 0,2 ha 

 weiter Saatreihenabstand mit mindestens 30 cm 

 keine Düngung, kein PSM, keine mechanische Unkrautbekämpfung vom 15.03. bis 

1.07. eines Jahres 

 Rotation bzw. Wechsel der Fläche möglich 

 

 

2.2.2. Anlage oder Entwicklung von Extensivgrünland 

 

Flächenbedarf pro Revier: 

1 ha / Brutpaar; Mindestumfang der Teilfläche 1 ha 

Voraussetzung und Lage: 

 magere Standorte geringer Bodenwertzahl (bis 30) 

 vorrangig in grünlandgeprägten Mittelgebirgslandschaften 

 Abstand zu Vertikalstrukturen wie oben beschrieben 

Neuanlage und Entwicklung von Extensivgrünland: 

 Mahd nicht vor dem 1.07. 

 keine Düngung 

 kein PSM 

 Bei Neueinsaat: lückige Aussaat, Rohbodenstellen belassen 

 6 Wochen Abstand zwischen erstem und zweitem Schnitt 
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Die Flächen können mit kurzrasigen Streifen (bis 15 cm Vegetationshöhe) unterbrochen oder 

randlich ergänzt werden. Die kurzrasigen Streifen sind von Beginn der Brutzeit an kurzrasig 

zu halten. 

Eine Beweidung der Flächen ist möglich. Die Besatzdichte ist so zu wählen, dass der Fraß 

ein Muster an kurzrasigen und langrasigen Strukturen gewährleistet. 
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